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Öffentliche Bekanntmachung

Der Gemeinderat der Gemeinde Ratshausen hat am 18.12.2025 
in öffentlicher Sitzung den Jahresabschluss des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2020 einstim-
mig festgestellt.

Bilanzsumme 352.673,19 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf
das Anlagevermögen
das Umlaufvermögen

 
198.304,77 €
154.368,42 €

davon entfallen auf der Passivseite auf
das Eigenkapital
die empfangenen Ertragszuschüsse
die Rückstellungen
die Verbindlichkeiten

 
303.390,13 €

        573,00 €
     7.600,00 €   

41.110,06  €
Jahresverlust -25.786,56 €
Summe der Erträge   81.619,40 €
Summe der Aufwendungen 107.405,96 €

Der Jahresverlust in Höhe von 25.786,56 € wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.

Der Jahresabschluss steht zur Einsichtnahme auf der Home-
page der Gemeinde www.ratshausen.de/Gemeinderatssitzun-
gen, Sitzung vom 18.12.2025, zur Verfügung.

Ratshausen, 21.01.2026
Geiger, Bürgermeister

Beantragung neuer Ausweisdokumente

Bitte beachten Sie: Im Bürgerbüro des Rathauses ist nur 
Barzahlung möglich. Die Gebühren werden bei Antrag-
stellung fällig. 
Gebühren 
Reisepass 70,00 €
unter 24 Jahren 37,50 €
vorläufiger Reisepass 26,00 € 
Personalausweis 37,00 €
unter 24 Jahren 22,80 €
vorläufiger Personalausweis  10,00 €
Die Fotos für die Ausweise können direkt auf dem Rathaus 
erstellt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 6,00 €.

Ortsübliche Bekanntmachung  
nach § 50 Bundesmeldegesetz

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-
teien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 BMG Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staat-
licher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Mel-
deregister über die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG bezeichneten 
Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für 
deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. Die 
Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitge-
teilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder 
Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat 
nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernich-
ten. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermit-
telt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen 
Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu 
seinem Widerruf. 
Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich – nicht tele-
fonisch - bei der Gemeinde Ratshausen, Schloßhof 4, 72365 
Ratshausen eingelegt werden. 
Bereits früher im Zusammenhang mit Wahlen eingelegte 
Widersprüche haben weiterhin Gültigkeit.

Ist Ihr Personalausweis oder Ihr 
Reisepass noch gültig???
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Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das 
Staatsministerium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- und Ehejubiläen von Ein-
wohner, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundes-
meldegesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, 
Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des 
Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende 
Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehe-
jubiläum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 
der Meldeverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von 
Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten 
der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon 
umfasst sind zum Beispiel der Familienname, Vornamen, Dok-
torgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und die 
Art des Jubiläums.
Die Bürger, die in den nächsten Monaten eines der oben 
genannten Jubiläen feiern und eine Veröffentlichung durch 
Presse und Amtsblatt nicht wünschen, werden gebeten, dies 
mindestens 6 Wochen vor dem Jubiläum der Gemeinde Rats-
hausen, Schloßhof 4, 72365 Ratshausen mitzuteilen. Bereits mit-
geteilte Widersprüche brauchen nicht wiederholt zu werden.

Widerspruchsrecht von Familienangehörigen gegen Daten-
übermittlung an Religionsgesellschaften
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergische Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und §18 Meldeverordnung aufgeführ-
ten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgemeinschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehö-
rigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von 
minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und 
Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und Geburts-
ort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 
BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht 
die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhe-
bungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der 
öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der 
Übermittlung mitgeteilt.
Die betroffenen Familienangehörigen können nach § 30 Abs. 
2 des Meldegesetzes verlangen, dass ihre Daten nicht über-
mittelt werden. Dies ist der Gemeinde Ratshausen, Schloß-
hof 4, 72365 Ratshausen mitzuteilen. Eine Mitteilung ist nicht 
erforderlich, wenn bereits früher eine entsprechende Erklärung 
abgegeben wurde.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmelde-
gesetz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über 
den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften.

Feuerwehr/Notarzt  112
Förster Maier  91001
Polizeiposten Schömberg  940030
Polizeidir. Balingen  07433 2640
Abfallberater:  07433 921381
Bauhof  0170 8511436
Wasserversorgung - Albstadtwerke 07432 160 3800.
Telefonseelsorge  0800 1110111

SONSTIGES

Rathaus, Tel. 07427 91188, Fax 07427 91187,
Kontakt@Ratshausen.de
Montag  08.00-12.00 Uhr
Dienstag  14.00-18.00 Uhr
Donnerstag  10.00-14.00 Uhr
Freitag  08.00-12.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN DES
BÜRGERMEISTERAMTS

Herausgeber: Gemeinde Ratshausen
Verantwortlich für den textlichen Inhalt und alle sonstigen Verlautba-
rungen der Gemeindeverwaltung Ratshausen ist das Bürgermeisteramt.
Herstellung und Vertrieb:
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Fragen zur Zustellung: reklamation@duv-wagner.de, 07154 8222-30
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Katharina Härtel
Anzeigenberatung: Telefon (07154) 8222-70
E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
Anzeigenschluss: Montag, 13.00 Uhr, abhängig je nach Feiertag

IMPRESSUM

Krabbelgruppe
Wo?  Obergeschoss der Pfarrscheuer.
Wer?  Kindern von 0-3 Jahren in 

Begleitung eines Elternteils.
Wann?  Dienstags 10:00 Uhr

Dorfspatzen
Wo? Allmendzentrum Ratshausen
Wer?  Kinder von 2-6 Jahren in Begleitung 
 Ihrer Eltern/Großeltern
Wann? Jeden zweiten Donnerstag 
 von 16.00-18:00 Uhr
 (ungerade Wochen)
Kontakt?  siehe QR-Code

Jugendraum
Wo?  Allmendzentrum
Wer?  Jugendliche von 12-18 Jahren
Wann?   Nach Absprache in WhatsApp Gruppe 

,,Jugendtreff‘‘
Kontakt:  Tel.: 01703720109 Julius Koch

UNSERE JUGENDARBEIT
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Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressverzeichnissen in Buchform) verwen-
det werden. Die betroffenen Personen, deren Daten über-
mittelt werden, haben das Recht der Datenübermittlung zu 
widersprechen.
Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich – nicht tele-
fonisch - bei der Gemeinde Ratshausen, Schloßhof 4, 72365 
Ratshausen eingelegt werden. 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

  

    
 

  
  

 

 

 

 

Das Progymnasium Rosen-
feld lädt alle Viertklässler 
der umliegenden Grund-
schulen und ihre Eltern ein 
zum traditionellen 

Schnuppertag 
Donnerstag, den 26. Februar 2026 

17.00 Uhr Begrüßung in der Festhalle. 
Anschließend „Actionbound“ zu den einzelnen Fächern durch 
das Schulgebäude. 
Es gibt Gelegenheit zu Gesprächen mit Schülern, Eltern und Leh-
rer im gesamten Schulgebäude. Ende gegen 19.00 Uhr. 
Wir freuen uns auf unsere künftigen Fünftklässler! 
Das Kollegium des Progymnasiums Rosenfeld

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

  

    
 

  
  

 

 

 

 

Katholische Kirchengemeinde St. Afra

Kontaktdaten
Pfarramt: Egertstr. 8, 72365 Ratshausen
Telefon: 07427-7325
E-Mail: StAfra.Ratshausen@drs.de
Pfarramtssekretärin: Angelika Eppler
Sprechzeiten: Dienstag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr

Im Trauerfall
wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dannecker Tel. 0174 30 83 398 
oder an das Pfarrbüro Tel. 7325
 
Samstag, 24.01.2026 – Vorabend zum 3. Sonntag
18.00 Uhr  Heilige Messe
Mittwoch, 28.01.2026
18.00 Uhr  Beicht- und Gesprächsgelegenheit

18.30 Uhr  Rosenkranz
19.00 Uhr  Heilige Messe
Sonntag, 01.02.2026 – 4. Sonntag im Jahreskreis
09.00 Uhr  Heilige Messe

Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal

Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal
Samstag, 24.01.2026, Vorabend zum 3. Sonntag
18.00 Uhr  Heilige Messe in Ratshausen
19.00 Uhr  Heilige Messe in Dotternhausen
Sonntag, 25.01.2026, 3. Sonntag im Jahreskreis
09.00 Uhr  Heilige Messe in Schörzingen
09.00 Uhr  Wortgottesfeier (GmRf) in Hausen
10.30 Uhr  Heilige Messe in Weilen
10.30 Uhr  Heilige Messe in Schömberg
10.30 Uhr  Wortgottesfeier (GmRf) in Dautmergen
Dienstag, 27.01.2026
19.00 Uhr  Heilige Messe in Schörzingen
Mittwoch, 28.01.2026
19.00 Uhr  Heilige Messe in Ratshausen

Evangelische Kirchengemeinde
Erzingen-Schömberg

Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 72336 
Balingen-Erzingen Tel. Nr. 07433/4210 / E-Mail: Stefan.Kroeger 
@elkw.de Internet: www.kirche-erzingen-schömberg.de  
Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag 8:30 bis 12:30 Uhr und 
Mittwoch 8:30 bis 13:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:15 Uhr.

– Hier gelangen Sie zur Homepage der evang. 
Kirchen

 am Mittwoch, 21.01.2026
von 14:30 – 18:00 Uhr 

Wir freuen uns auf eine gute Gemeinschaft und ein 
paar gesellige Stunden bei Kaffee oder Tee und 

selbstgebackenem Kuchen sowie anderen kühlen Getränken.

Euer Dorftreff-Team
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Narrenzunft 77 Ratshausen

Narrenfahrplan
Fr. 23.01 Ringtreffen in Strassberg, Ringabend, 19.00 Uhr 
Anfahrt mit Bus Hinfahrt 18.00 Uhr, Rückfahrt 00.00 Uhr
Sa.24.01 Ringtreffen in Strassberg, Kindernarrenmesse, 10.00 Uhr;  
Kinderringumzug, 13.00     Uhr Anfahrt mit eigenem PKW
So. 25.01 Ringtreffen Strassberg, Narrenmesse, 8.00 Uhr; Zunft-
meisterempfang 9.30 Uhr; Ringumzug 13.00 Uhr Hinfahrt 11.00 Uhr,  
Rückfahrt 18.30 Uhr
So 01.02 Bechtolsdweiler, Jubläumsumzug 30-Jahre Ehrenwald 
Dister, Beginn 13.30 Uhr, Hinfahrt 11.00 Uhr Rückfahrt 17.30 Uhr
Fr. 06.02 Plettenberghalle Aufbau ab 18.00 Uhr
Mi. 11.02 Generalprobe in der Plettenberghalle
Do. 12.02 Schmotzige;
11.00 Uhr Kindergartenbefereiung;
14.00 Uhr Kinderumzug Richtung Narrenbaum;
18.00 Uhr Absetzung Bürgermeister im der Pfarrscheuer; 
danach närrisches Treiben
Fr. 13.02 20er Ball Sportheim
Sa. 14.02 Zunftball Plettenberghalle 20.00 Uhr musikalische 
Unterhaltung mit den Jauchzaaa Musik
Mo. 16.02 Fasnetsmedig
10.00 Uhr Narrenmesse
14.00 Uhr Umzug zur Plettenberghalle
Die. 17.02 Abbau in der Plettenberghalle
Sibylle Dannecker Zunftsudlerin

Naturpark Obere Donau

Wehstetten. Räuchern in der Braunwurzhütte – Maria Licht-
mess. Mittwoch, 28. Januar und Donnerstag, 29. Januar, jeweils 
19 Uhr (Anmeldung bis 21.01.)

Traditionell wurden heimische Kräuter und Harze aus fernen 
Ländern z.B. zum Desinfizieren von Räumen, zur Stärkung der 
Gesundheit und zu spirituellen Zwecken getrocknet und verräu-
chert. Christiane Denzel, Bioland-Gärtnerin, Heilpraktikerin und 
Kräuterpädagogin, führt am Mittwoch, 28. Januar und am Don-
nerstag, 29. Januar, um 19 Uhr drei Räucherungen durch und 
berichtet über die Hintergründe des Brauches, des Räucherns 
und die Wirkung der Kräuter und Harze. Martina Braun, Wirtin 
der Braunwurzhütte, Bioland-Bäuerin, Erzieherin und Kräuter-
pädagogin, bereitet kleine Versucherle aus wilden Genüssen 
zu und liest ein Kräutermärchen vor. Gebühr: 28,- Euro; Treff-
punkt: Braunwurzhütte, Wehstetten 7, Liptingen-Wehstetten; 
Anmeldungen bis 21. Januar bei Christiane Denzel, Telefon 
07465/2515, breitewies@t-online.de.

Beuron. Winterwanderung im Donautal. 
Freitag, 30. Januar, 14 Uhr (Anmeldung bis 29.01.)
Auch im Winter hat das Donautal seine Reize. Ohne Laub auf 
den Bäumen sind die zahlreichen Felsen noch viel dominanter 

zu sehen als während der Vegetationszeit, und der Blick reicht 
besonders bei Schneelage auch viel weiter in die Waldflächen 
an den Talhängen hinein. Besonders spannend sind die Unter-
schiede zwischen den sonn- und schattseitigen Hängen sowie 
zwischen den Tallagen und den Hochflächen. Auch die Donau, 
an der eine Teilstrecke der Wanderung am Freitag, 30. Januar  
um 14 Uhr vorbeiführt, liefert im Winter ganz andere Eindrü-
cke als im Sommer. Treffpunkt: Haus der Natur, Beuron; Lei-
tung: Bernd Schneck; Gebühr: 5,- Euro; Anmeldung bis 29. 
Januar beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, info@
nazoberedonau.de.

Buchungsplattform für Trekkingcamps im Naturpark Obere 
Donau öffnet für die vierte Saison
Die Trekkingcamps im Naturpark Obere Donau starten in 
ihre vierte Saison. Bereits ab dem 15. Januar 2026 ist die 
Buchungsplattform wieder online! Rechtzeitig für alle, die ihre 
Outdoor-Abenteuer frühzeitig planen oder sich begehrte Ter-
mine an Wochenenden und in Ferienzeiten sichern möchten. 
Buchungen sind ab sofort unter www.trekking-obere-donau.
de möglich. Die Saison beginnt offiziell am 1. Mai 2026 und 
geht bis 31. Oktober 2026.
Trekking Obere Donau
Seit 2023 stehen im Naturpark Obere Donau fünf Trek-
kingcamps zur Verfügung, die jeweils für eine Nacht gebucht 
werden können. Übernachtungen sind von Anfang Mai bis 
Ende Oktober erlaubt – jeweils von 17 Uhr abends bis 10 Uhr 
am nächsten Morgen. In der restlichen Zeit gehört die Natur 
ganz dem Wald und seinen tierischen Bewohnern. Der Preis 
pro Zelt und Übernachtung beträgt 15 Euro.
Die Camps liegen alle mitten im Wald, abseits der Ortschaf-
ten und Touristenströme und sind nur zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad erreichbar. Manche Camps sind unter uralten, majes-
tätischen Buchen, bei anderen ist man umgeben von jungen 
Bäumchen, die den Blick auf den Sternenhimmel freigeben. 
Die genauen Standorte werden erst nach der Buchung verra-
ten, denn das Konzept fußt auf Geheimhaltung. Überall gibt es 
eine ähnlich minimalistische Ausstattung: Trockentoilette, Feu-
erstelle, Sitzgruppe, Stellplatz für max. drei 3-Personen-Zelte. 
Camping-Ausrüstung und Verpflegung wird selbst mitgebracht, 
Müll wieder mit nach Hause genommen
Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.trekking-obere-donau.de/

 

VERKÄUFE

Zu Verkaufen Waldfläche, Weg mit 16,29 ar
Gemarkung Ratshausen " Reuthalde" Tel. (0) 173 730 3834

GESCHÄFTSANZEIGEN


